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Einladung zur öffentlichen Sitzung des Gemeinderates Hochkirch      
  
am Donnerstag, dem 03.03.2022 um 19.00 Uhr  
im Saal des Konzert- und Ballhaus der Gemeinde Hochkirch     
 
Hochkirch, am 14.02.2022                      Bürgermeister 
__________________________________________________________________________ 
 
 
Tagesordnung: 
                                         
Öffentlicher Teil:                                        

1. Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit 

2. Beratung und Beschluss zur Vergabe der Planungsleistungen (LP 1-3) „Barrierefreier 
Ausbau im öffentlichen Nahverkehr“ 

3. Beratung und Beschluss über die gemeinsame Vergabe von Feuerwehrfahrzeugen 
TLF 3000 entsprechend der europaweiten Ausschreibung  

4. Beratung und Beschluss zum Rahmenvertrag Beratungsleistungen 2022 mit der 
KOGIS Beratungs-GmbH 

5. Beratung und Beschluss über den Verkauf einer Fläche im OT Pommritz 

6. Beratung und Beschluss zum Projekt „Aufbau eines kommunalen 
Energiemanagements“ 

7. Beratung und Beschluss zur Bildung des Gemeindewahlausschusses für die 
Bürgermeisterwahl   

8. Beratung und Beschluss zur Annahme von Spenden 

9. Beratung zur Leitungsverlegung zum Anschluss der PV-Anlage im OT Pommritz 

10. Informationen und Bekanntgaben aus der Verwaltung  

11. Anfragen der Einwohner 

12. Anfragen der Gemeinderäte  

Es schließt sich ein nichtöffentlicher Teil an.  

 
 

Bitte beachten Sie, dass im gesamten Gebäude die Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske 
besteht. Gemäß § 6 Abs. 2 SächsCoronaNotVO besteht die Pflicht zur Vorlage eines Impf-, 
Genesenen- oder Testnachweises und zur Kontrolle der jeweiligen Nachweise durch den 
Verantwortlichen. Es besteht die Möglichkeit zum Test vor der Sitzung ab 18.30 Uhr. Die 
Änderung dieser Verpflichtung bleibt vorbehalten.  

 


